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A. Einleitung

I. Einführung 

Das Entsenden von Friedensmissionen in Konfliktgebiete ist ein zentrales 
Instrument der Friedenssicherung. Friedenssoldatinnen und -soldaten, Poli-
zei- und Zivilkräfte aus unterschiedlichsten Ländern verfolgen darin das Ziel, 
Gewalt einzudämmen, die Eskalation von Konflikten zu verhindern und die 
grundlegende Sicherheit von Menschen und Institutionen in Krisenregionen 
zu gewähren.1 Auch darüber hinaus sind Friedensmissionen gewiss eine Er-
rungenschaft der Weltgemeinschaft, weil ihnen das Bekenntnis der Staaten 
innewohnt, sich gemeinsam für den Frieden und die Sicherheit in der Welt 
einsetzen zu wollen. 

Allerdings ist es mittlerweile auch eine anerkannte Realität, dass auch 
jene, die zum Schutz da sind, die Grund- und Menschenrechte der Bevölke-
rung vor Ort verletzen. Einige der schlimmsten Verbrechen haben in den 
letzten zwei Jahrzenten zunehmend ihren Weg in die Öffentlichkeit gefun-
den.2 Es wäre dagegen nicht richtig, würde man die Anstrengungen zur Ein-
dämmung solcher Taten negieren. Hervorzuheben sind UN-seitig die 2005 
geschaffene Conduct and Discipline Unit mit ihren Conduct and Discipline 
Teams vor Ort.3 Bei diesen Anstrengungen geht es jedoch neben der Verhü-

1  So die einleitende Erläuterung zu Friedensmissionen der Deutschen Gesellschaft 
für die Vereinten Nationen e. V., abrufbar unter: https://frieden-sichern.dgvn.de/
friedenssicherung/un-friedensmissionen/ (zuletzt abgerufen 29.07.2020). 

2  Schlagzeilen machten so insbesondere Anfang und Mitte der 2000er Jahre die 
sexuellen Übergriffe von UN-Blauhelmen auf Kinder und Frauen im Kongo, siehe 
ausführlich den sog. Zeid Report (2005), abrufbar unter: https://conduct.unmissions.
org/sites/default/files/keydoc5.pdf; in Darfur, Haiti und der Zentralafrikanischen Re-
publik, siehe zu Letzterem ausführlich den Bericht der Untersuchung der UN (2016), 
abrufbar unter: https://undocs.org/a/71/99; ebenso gibt es etliche Berichte, dass von 
der Nato geführte KFOR-Soldaten im Kosovo an Zwangsprostitution und Frauenhan-
del beteiligt gewesen sein sollen; schließlich sind auch die Bilder von Folter und 
Leichenschändungen durch ISAF-Soldaten in Afghanistan in Erinnerung geblieben, 
siehe z. B. den Beitrag des Deutschlandradio vom 25.10.2006 abrufbar unter: https://
www.deutschlandradio.de/entsetzen-ueber-totenschaendung-in-afghanistan.331.de. 
html?dram:article_id=200546 (alle zuletzt abgerufen 29.07.2020).

3  Die Arbeitseinheit ist nunmehr im Department for Management Strategy, Policy 
and Compliance (DMSPC) angesiedelt und befasst sich mit Beschuldigungen und 
Untersuchungen im Rahmen von UN-Friedensmissionen. Diese werden statistisch 

https://frieden-sichern.dgvn.de/friedenssicherung/un-friedensmissionen/
https://frieden-sichern.dgvn.de/friedenssicherung/un-friedensmissionen/
https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/keydoc5.pdf
https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/keydoc5.pdf
https://undocs.org/a/71/99
https://www.deutschlandradio.de/entsetzen-ueber-totenschaendung-in-afghanistan.331.de.html?dram:article_id=200546
https://www.deutschlandradio.de/entsetzen-ueber-totenschaendung-in-afghanistan.331.de.html?dram:article_id=200546
https://www.deutschlandradio.de/entsetzen-ueber-totenschaendung-in-afghanistan.331.de.html?dram:article_id=200546
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tung solcher Taten darum, die einzelnen Soldaten disziplinarrechtlich und 
gegebenenfalls strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Diese wichtige 
Aufgabe bildet indessen nur einen Teil  der Verantwortlichkeiten für Men-
schenrechtsverletzungen in Friedensmissionen ab. Daneben gibt es noch die 
Staaten und Internationalen Organisationen (I. O.), die diese Einsätze führen 
und zu diesem Zweck Soldaten der Staaten dorthin entsenden. Wenn es im 
Rahmen dieser von den Soldaten ausgeführten Friedensmissionen zu Men-
schenrechtsverletzungen kommt, dann ist es zwar richtig, bei (völker-)straf-
rechtlich relevantem Handeln den betreffenden Soldaten zur Rechenschaft zu 
ziehen, aber im Falle der Verletzung von Menschenrechten, an die der betref-
fende Entsendestaat oder die I. O. gebunden ist, muss es auch um deren 
Verantwortlichkeit gehen. Dabei geht es nicht nur um die schlimmsten Ver-
brechen, sondern überhaupt um den Rechtsschutz bei Eingriffen in die Men-
schenrechte der dortigen Bevölkerung. So kommen mit Blick auf die regel-
mäßig von ausländischen Streitkräften im Rahmen von Friedensmissionen 
übernommenen Aufgaben, wie Durchsuchungen (von Häusern, Fahrzeugen, 
Personen und Schiffen) und Festnahmen von Personen, auch unter Anwen-
dung von Gewalt, unter anderem Eingriffe in das Recht auf Leben und die 
körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Freiheit sowie Eigentumsrechte in 
Betracht. Solche Eingriffe in menschenrechtliche Rechtspositionen der Be-
völkerung auf ausländischem Boden durch Streitkräfte werfen nicht nur die 
Frage nach den konkreten menschenrechtlichen Bindungen von Staaten und 
I. O. auf. Vielmehr muss im Hinblick auf einen effektiven völkerrechtlichen 
Menschenrechtsschutz auch nach der gerichtlichen Gewähr dieser grundle-
genden Rechtspositionen gefragt werden. In der Vergangenheit fanden Vor-
schläge für eine Rechtsschutzmöglichkeit von Betroffenen wenig Unterstüt-
zung.4 Nicht zuletzt mit Blick auf den im Zusammenhang mit dem Verbleib 
von ausländischen Truppen nach 2014 in Afghanistan geführten Streit über 
deren Immunität5 und die Errichtung diverser Beschwerdeinstanzen im Ko-

aufbereitet auf der Website veröffentlicht, abrufbar unter: https://conduct.unmissions.
org; für die EU siehe die EU Standards of Behaviour for ESDP Operations, abrufbar 
unter: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%208373%202005%20
REV%203; für die NATO siehe die Standards of Behaviour, enthalten in der BI-
Strategic Command Directive 040-001 von 2017, abrufbar unter: https://www.act.
nato.int/images/stories/structure/genderadvisor/nu0761.pdf, S. 13 ff. (alle zuletzt ab-
gerufen 29.07.2020).

4  So fand die Empfehlung des damaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan, eine 
Ombudsmann-Einrichtung für Beschwerden und eine Ad- hoc-Ermittlungskommis-
sion in allen Friedensmissionen zu errichten, keine Unterstützung, vgl. Heinz/Rusz-
kowska, UN-Friedensoperationen und Menschenrechte, in: DIMR (Hrsg.), Essay 
No. 10 (2010), S. 10 (S. 1). 

5  Vgl. hierzu den Aufsatz von Voetelink, Militair Rechtelijk Tijdschrift, Vol. 108 
(2015), S. 7 ff. (S. 1). Aber auch darüber hinaus hängt das Bild der Friedenstruppen in 
den Augen der Bevölkerung im Einsatzland vom Umgang mit Verfehlungen ab, vgl. 

https://conduct.unmissions.org/
https://conduct.unmissions.org/
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST 8373 2005 REV 3
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST 8373 2005 REV 3
https://www.act.nato.int/images/stories/structure/genderadvisor/nu0761.pdf
https://www.act.nato.int/images/stories/structure/genderadvisor/nu0761.pdf


	 II. Gegenstand der Untersuchung� 15

sovo6 sowie schließlich erkennbar an den angestrengten Gerichtsverfahren,7 
dass die Betroffenen dieser Menschenrechtsverletzungen nicht (mehr) bereit 
sind hinzunehmen, dass ihnen hiergegen kein gerichtlicher Rechtsschutz zur 
Verfügung steht, ist es höchste Zeit, diese Haltung in Frage zu stellen. 

II. Gegenstand der Untersuchung

Gegenstand der Untersuchung ist dieser gerichtliche Rechtsschutz gegen-
über Staaten und I. O. im Falle von Menschenrechtsverletzungen durch 
Streitkräfte in friedenssichernden Militäreinsätzen. 

Betroffen ist damit der völkerrechtliche Menschenrechtsschutz und nicht 
die Verantwortlichkeit von Staaten allein nach Maßgabe ihrer nationalen 
Grund- und Menschenrechte.8 Abgesehen von dem Verhältnis dieser beiden 
Rechtsregime zueinander geht es auch nicht um die Verletzung von Normen 
des Humanitären Völkerrechts (HuV). Wenngleich auch die vorliegende Ar-
beit Wiedergutmachungsansprüche zum Gegenstand hat, so werden diese vor 
dem Hintergrund einer Menschenrechtsverletzung und nicht aus der Verlet-
zung des HuV, sei es aus Völkerrecht oder nationalem Recht (wie etwa aus 
der deutschen Amtshaftung), untersucht.9 

Heinz/Ruszkowska, UN-Friedensoperationen und Menschenrechte, in: DIMR (Hrsg.), 
Essay No. 10 (2010), S. 10 (S. 1). 

6  So insbesondere das Human Rights Review Panel (HRRP) der European Union 
Rule of Law Mission im Kosovo (EULEX), vgl. die Informationen hierzu auf der 
Homepage unter https://hrrp.eu (zuletzt abgerufen 29.07.2020); siehe auch das ehe-
malige Human Rights Advisory Panel (HRAP), vgl. dazu den Abschlussbericht, The 
Human Rights Advisory Panel History And Legacy Kosovo, 2007–2016. Final Re-
port, v. 30.06.2016, abrufbar unter: http://www.unmikonline.org/PublishingImages/ 
2016/HRAP%20Final%20Report/HRAP%20Final%20Report%20(final%20version% 
2030%20June%202016).pdf (zuletzt abgerufen 01.05.2020). 

7  Vgl. z. B. EGMR (GK), Behrami & Behrami v. France und Saramati v. France, 
Germany and Norway, Urt. v. 02.05.2007, Nr. 71412/01 und 78166/01 und in deut-
scher Übersetzung EuGRZ 2007, S. 522 ff.; Hoge Raad (Supreme Court of the 
Netherlands), Nuhanović v. the Netherlands, Urt. v. 06.09.2013, Nr. 12/03324, ILM 
53 (2014), S. 516 ff. und Mustafic et  al. v. the Netherlands, Urt. v. 06.09.2013, 
Nr. 12/03329, ILM 53 (2014), S. 527 ff. [im Folgenden: DUTCHBAT, basierend auf 
Nuhanović]. 

8  Vgl. z. B. Arbeiten zur grund- und menschenrechtlichen Bindung allein der Bun-
deswehr Beck, Auslandseinsätze deutscher Streitkräfte (2008); Werner, Die Grund-
rechtsbindung der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen (2006).

9  Vgl. zu Wiedergutmachungsansprüchen wegen der Verletzung von HuV im Wege 
des Amtshaftungsrecht Stammler, Der Anspruch von Kriegsopfern auf Schadenser-
satz; aus dem Amtshaftungsrecht, siehe Huhn, Amtshaftung im bewaffneten Auslands
einsatz. 

https://hrrp.eu/
http://www.unmikonline.org/PublishingImages/2016/HRAP Final Report/HRAP Final Report (final version 30 June 2016).pdf
http://www.unmikonline.org/PublishingImages/2016/HRAP Final Report/HRAP Final Report (final version 30 June 2016).pdf
http://www.unmikonline.org/PublishingImages/2016/HRAP Final Report/HRAP Final Report (final version 30 June 2016).pdf



